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Als Vorsichtsmassnahme zum besonderen Schutz der Bewohnerin-

nen und Bewohner gilt im Seniorenzentrum Zofingen Folgendes:  
 

- Maskentragepflicht für Bewohnende, Besuchende und Mitarbeitende im Senioren-

zentrums 

- Vorläufiges Besuchsverbot auf der Abteilung Brunnenhof 2 

- Vorläufiges Besuchsverbot auf den Abteilungen Tanner 1 und 2  

- Vorläufiges Besuchsverbot für die Mieterinnen und Mieter der Alterswohnungen 

Rosenberg und Heitere 

- Maskentragepflicht im Restaurant bzw. Cafeteria vor und nach der Konsumation 

- Ausfüllen der Registrationskarte am Eingang 

- Mündliches Anmelden auf der Abteilung 

 

Die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln sind weiterhin einzuhalten 

 

Besuche finden weiterhin im Bewohnerzimmer, Restaurant/Cafeteria oder im Freien 

statt, (nicht in den Aufenthaltsräumen auf den Etagen).  

Diese Regelung gilt nicht für die Abteilungen Tanner 1 und 2 sowie Brunnenhof 2. 
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